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Beschlussvorschlag: 
1. Der Gebührenkalkulation vom 7. Mai 2014 wird entsprechend dem Beschlussantrag 

(Seite 68 der Anlage 1) zugestimmt. 
 

2. Die Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung wird mit den Gebührenfest-
setzungen wie in Anlage 2 dargestellt mit Wirkung ab 1. Juli 2014 beschlossen. 

 Gesetzliche/vertragliche Aufgabe 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

HHSt: 1.7500.110000 
 

 Ausgaben neu 
im Haushaltsplan 
eingestellte Mittel 

Abweichung (über-/außer-
planmäßige Ausgaben +; 

Minderausgaben -) 
Einnahmen 

Gesamtbeträge d. Maßnahme       €       € +       € +97.000 € 
davon im lfd. Haushaltsjahr       €       € +       € +50.000 € 

Jährliche laufende Belastung (Folgekosten):       € 
(einschl. kalkulatorischer Kosten abzgl. Folgeerträge und -einsparungen) 

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben siehe Beschlussvorschlag oben! 

2014 

Anzahl Seiten: 4 
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Die letzte Änderung der Friedhofsgebührensatzung wurde vom Gemeinderat mit Wir-
kung ab 15. April 2004 beschlossen (Vorlage 45/2004). Zielsetzung der damaligen  
Gebührenfestsetzung war, als Ergebnis einer Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushalt im 
Rahmen des Gesamtkonzepts zur Haushaltskonsolidierung, eine Kostendeckung des Ab-
schnitts 7500 Bestattungswesen von 60 %. Dieses Ziel wurde im Haushaltsjahr 2012 mit 
einem Kostendeckungsgrad von 68 % letztmals erreicht. Nach den Planzahlen der 
Folgejahre sind für 2013 voraussichtlich 55 % Kostendeckung und für 2014 voraussicht-
lich rd. 50 % Kostendeckung zu erwarten. Diese Entwicklung ist zum einen durch die 
allgemeine Lohn- und Preissteigerung begründet, ganz wesentlich aber durch die Fertig-
stellung von neuen, zusätzlichen Urnenbestattungsangeboten, die neben den Investi-
tionskosten auch zusätzliche jährliche Pflegekosten verursachen. Für diese neuen Bestat-
tungsangebote enthält die bisherige Friedhofsgebührensatzung keine Gebührenfestset-
zungen. Grabnutzungen dieser neuen Einrichtungen wurden bisher mit einer vorläufi-
gen Gebührenfestsetzung in Anlehnung an bestehende Gebührensätze für Urnenbestat-
tungen in Kolumbarien abgerechnet. Gleichzeitig haben die Gebührenpflichtigen schrift-
lich zugesagt, die künftig geltenden Gebührensätze nach der Festsetzung durch den 
Gemeinderat anzuerkennen.  
 
 
Investitionen „Besondere Urnengrabanlagen“ 
 

Die jetzt vorgelegte Kalkulation enthält neue Gebührensätze für folgende, in den letzten 
Jahren neu geschaffene, besonderen Urnengrabanlagen: 
 

• Urnenhof Aldingen (fertig gestellt 2008, Baukosten rd. 90.300 €)  
und Neckargröningen (fertig gestellt 2012, Baukosten rd. 78.000 €) 

• Würfelgrabmale Aldingen (fertig gestellt 2010, Herstellungskosten rd. 19.000 €) 

• Urnental Friedhof Marbacher Straße Neckarrems (fertig gestellt 2010, Herstel-
lungskosten rd. 118.500 €) 

• Bestattung unter Bäumen Friedhof Marbacher Straße Neckarrems (fertig gestellt 
2010, Herstellungskosten rd. 24.400 €) 

• Urnenwiese Friedhof Marbacher Straße Neckarrems (fertig gestellt 2010, Herstel-
lungskosten rd. 8.000 €) 

 

Außerdem wurde auf dem Friedhof Hochberg das zweite Kolumbarium im Jahr 2013 
fertig gestellt; die noch nicht abgerechneten Baukosten wurden mit 115.000 € ange-
nommen. 
 

Grundlage für die Kalkulation der Bestattungs- und der Nutzungsgebühren für diese 
neuen Bestattungsformen sind Regelungen in der Friedhofssatzung, die parallel zur Än-
derung der Friedhofsgebührensatzung dem Gemeinderat als Neufassung zur Beratung 
und Beschlussfassung vorgelegt wird. Auf die dort insbesondere in den §§ 15 und 16 
abgedruckten individuellen Regelungen zu den besonderen Urnengrabanlagen wird 
verwiesen. 
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Allgemeine Grundsätze zur Gebührenfestsetzung 
 

Wie bei allen Gebührenfestsetzungen gilt der haushaltsrechtliche Grundsatz der Ein-
nahmebeschaffung nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung. Danach hat die Stadt die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, 
vorrangig aus Entgelten für ihre Leistungen zu erheben. Für die Erhebung der Friedhofs-
gebühren als öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren gelten die Bestimmungen der 
§§ 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes. Nach dem dort verankerten Kosten-
deckungsgrundsatz sind Gebührensätze für öffentliche Einrichtungen höchstens so zu  
bemessen, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen 
Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Auch wenn im Bestattungswesen eine volle 
Kostendeckung nicht erreicht werden kann, so sollte bei der anstehenden Gebühren-
festsetzung die Stärkung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts berücksichtigt wer-
den. Darauf hat u.a. auch das Regierungspräsidium im Haushaltserlass zum Haushalts-
plan 2014 hingewiesen.  
 

Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der Festsetzung von Benutzungsgebühren ist, 
dass bei der Beschlussfassung eine fehlerfreie Gebührenkalkulation zugrunde gelegt 
worden ist, aus der die kostendeckende Gebührensatzobergrenze hervorgeht. Diese 
Gebührensatzobergrenze wurde in der als Anlage 1 beigefügten Gebührenkalku-
lation, mit deren Ausarbeitung das Büro Schmidt und Häuser beauftragt wurde, darge-
stellt.  
 
Erläuterungen zur Kalkulation der Friedhofsgebühren 
 

Ergänzend zu den Erläuterungen und Berechnungen in Anlage 1 gelten insbesondere 
bei der Kalkulation und Festsetzung von Grabnutzungsgebühren besondere Grundsätze. 
Grabnutzungsgebühren werden für die langjährige Überlassung von Reihen-, Wahl- und 
Urnengräbern einmalig zu Beginn der Nutzungsdauer für den gesamten Zeitraum erho-
ben. Deshalb wäre streng genommen bei der Kalkulation auf die Kosten und Bemes-
sungseinheiten der gesamten Nutzungsdauer abzustellen. Da eine solche Kalkulation 
sehr aufwendig ist und Prognosen über einen derart langen Zeitraum mit erheblichen 
Unsicherheiten behaftet sind, ist es nach herrschender Rechtsmeinung aus Gründen der 
Verwaltungspraktikabilität vertretbar, die jährlichen Kosten des Leistungsbereichs Grab-
nutzung durch die jährlichen Bemessungseinheiten (Grabnutzungsrechte) zu teilen. Die-
se Kalkulationsmethode kommt in der kommunalen Praxis überwiegend zur Anwen-
dung und ist bislang von der Rechtsprechung nicht beanstandet worden. Diese Metho-
dik wurde auch für die Bemessung der Nutzungsgebühren für die Hallen angewendet. 
Für die Bemessung der Bestattungsgebühren (bisher Grundgebühren) wurde der Zeit-
aufwand von Verwaltungs-, Friedhofs- und Bauhofpersonal einschließlich Einsatz von 
Maschinen und Sachkosten, die bei der Abwicklung eines Bestattungsfalles anfallen, zu-
grunde gelegt. 
Als gebührenfähige Kosten wurden grundsätzlich die Ansätze im Haushaltsplan 2014, 
Abschnitt 7500, Seite 124 zugrunde gelegt. In Einzelfällen wurden aufgrund aktuellerer 
Kenntnisse bei den Unterhaltungs- und Pflegekosten sowie bei den kalkulatorischen 
Kosten von diesen Ansätzen abgewichen. Die Aufteilung der gebührenfähigen Kosten 
auf die einzelnen Leistungsbereiche (Bestattungsvorgang, Nutzungsgebühren für Hallen 
und Grabnutzungsgebühren) erfolgte soweit möglich durch direkte Zuordnung, durch 
sachgerechte Aufteilungsschlüssel (Flächen, Zeitaufwand) und darüber hinaus bei den 
Geschäftsausgaben, dem Verwaltungskostenbeitrag und Ähnlichem orientiert an den 
Kostenanteilen der einzelnen Leistungsbereiche nach der vorausgegangenen Vorauftei-
lung der Kosten. 
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Die Kalkulation der einzelnen Gebührensätze im Divisionsverfahren (Gesamtkosten des 
jeweiligen Leistungsbereichs dividiert durch die Bemessungs- bzw. Leistungseinheit) 
ergibt die kostendeckende Gebührensatzobergrenze. Sie berücksichtigt bei den Grab-
nutzungsgebühren den unterschiedlichen Flächenbedarf der jeweiligen Grabarten sowie 
die unterschiedlichen Nutzungszeiten und Belegungsmöglichkeiten bei Reihengräbern 
(Belegungsrecht) bzw. Wahlgräbern (Nutzungsrecht) durch den Ansatz von Äquivalenz-
ziffern (siehe z.B. Seite 39 Anlage 1). Unterhalb der so definierten Gebührensatzober-
grenze können Gebührensätze für einzelne Leistungen auch so gestaltet werden, dass 
von ihnen verbrauchslenkende Anreize ausgehen. Dies wurde teilweise bei dem von der 
Verwaltung vorgelegten Vorschlag zur Festsetzung der künftigen Gebühren berücksich-
tigt. Der auf den Seiten 9 - 12 der Anlage 1 in Gegenüberstellung mit den bisher gülti-
gen Gebühren und der in der Kalkulation ermittelten Gebührenobergrenze dargestellte 
Vorschlag hat bei Ansatz der prognostizierten Gebührentatbestände pro Jahr zum 
Ergebnis, dass Gebühreneinnahmen von rd. 432.000 € erwartet werden können. Unter 
Berücksichtigung der zu 100 % weiter berechneten Beschriftungskosten bei den  
Kolumbarien und den besonderen Urnengrabanlagen von 15.000 € würden die dann zu 
erwartenden Einnahmen von rd. 447.000 € eine Kostendeckung des Abschnitts 7500 
Bestattungswesen von 63,9 % im Jahr 2014 bedeuten. 
 
Gebührenvergleich 
 

In Anlage 3 sind, basierend auf den Gebührenvorschlag, beispielhaft die Kosten für ein-
zelne Bestattungsformen dargestellt. Zu diesen Gebühren kommen noch die Kostener-
sätze für Schriftzüge bzw. Schrifttafeln für Kolumbarien und besondere Urnengrabanla-
gen (Ziff. B 4 Gebührenverzeichnis) in der tatsächlich anfallenden Höhe hinzu. Ebenfalls 
dargestellt sind dazu Vergleiche zu Bestattungen in anderen Kommunen. Insbesondere 
bei den besonderen Urnengrabanlagen ist allerdings ein direkter Vergleich nur bedingt 
möglich, insbesondere weil diese neuen Bestattungsformen teilweise sehr unterschied-
lich in den einzelnen Kommunen ausgestaltet werden. 
 
Anträge auf Investitionen im Bestattungswesen und Anfragen zum Haushalt 
2014 
 

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2014 wurde von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ein Antrag auf Planung und Mittelbereitstellung für den Neubau einer Aussegnungshalle 
im Ortsteil Neckargröningen gestellt. Außerdem wurden Fragen nach den Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Kostendeckung im Bestattungswesen (Freie Wähler) und der Be-
stattung von Muslimen (FDP) gestellt. Die Möglichkeiten zur Verbesserung des Kosten-
deckungsgrads werden mit der vorgelegten Kalkulation und dem Gebührenvorschlag 
der Verwaltung aufgezeigt. Die Bestattung ohne Sargpflicht, die das am 1. April 2014 
geänderte Bestattungsgesetz Baden-Württemberg ermöglicht, ist vorwiegend eine An-
gelegenheit zur Regelung in der Friedhofssatzung. Die Verwaltung geht davon aus, dass 
bei einer dort vorgeschlagenen späteren Änderung keine Auswirkungen auf die Fried-
hofsgebührensatzung zu erwarten sind.  
 

Zu den Auswirkungen von Investitionen wie dem Neubau einer Aussegnungshalle in 
Neckargröningen wird auf die Anlage 4 verwiesen. Dort ist, orientiert an den Kosten 
der 1993 fertig gestellten Aussegnungshalle im Ortsteil Hochdorf dargestellt, welche 
Auswirkungen auf die Gebührensatzobergrenze für die Nutzung der Aussegnungshallen 
zu erwarten wären.  
 

 























































































































































 

Satzung 

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
 
 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der 
§§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am ………………… die nachstehende Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für den Bereich des Bestattungswesens der Stadt Remseck am Neckar 
(Friedhofsgebührensatzung) beschlossen: 
 
 

§ 1 

Satzungsänderung 
 

Das Gebührenverzeichnis (Anlage zur Friedhofsgebührensatzung), zuletzt geändert am 
15. April 2004, wird wie folgt geändert: 
 

A. Verwaltungsgebühren 

1. Grabmalgebühren 

Genehmigung von Anträgen zur Errichtung oder Änderung  
eines Grabmales oder eines Grabmalzusatzes oder sonstigen 
Grabzubehörs 25 € 

2. Zulassung zu gewerblichen Tätigkeiten 

2.1 Dauerzulassung für Grabmalaufsteller, gewerbsmäßige 
Grabpflege und sonstige gewerbliche Tätigkeit 70 € 

2.2 Erlaubnisgebühr für nicht zugelassene Grabmalauf-
steller, nicht zugelassene gewerbsmäßige Grabpflege 
und sonstige gewerbliche Tätigkeit 10 € 

3. Sonstiges 

3.1 Genehmigungsgebühr zur Ausgrabung und Umbet-
tung von Verstorbenen und Gebeinen 20 € 

3.2 Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes 15 € 
Die Umschreibung auf den überlebenden Ehegatten ist 
gebührenfrei, ebenso die Umschreibung auf einen 
Mitnutzungsberechtigten. 

3.3 Verlängerung von Grabnutzungsrechten 10 € 

B. Benutzungsgebühren 

1. Bestattungsgebühr 

1.1 Mit der Bestattungsgebühr sind abgegolten: 
Die Tätigkeit der Verwaltung, ausgenommen Gebüh-
ren nach Ziffer A; die Bestattung, das Herstellen und 
Schließen des Grabes. 
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Anlage 2





Sie beträgt für 

1.1.1 Erdbestattung von Erwachsenen und Kindern 
ab vollendetem 6. Lebensjahr 700 € 

1.1.2 Erdbestattung von Kindern bis vollendetem 
6. Lebensjahr einschließlich Tot- und Fehl-
geburten 240 € 

1.1.3 Urnenbeisetzungen in Erdgräbern 165 € 

1.1.4 Urnenbeisetzungen in Kolumbarien (Urnen-
nische) 220 € 

1.1.5 Urnenbeisetzungen in besonderen Urnengrab-
anlagen 

1.1.5.1 Urnenhof Aldingen und Neckargröningen 230 € 

1.1.5.2 Würfelgrabmale Aldingen 190 € 

1.1.5.3 Urnental Friedhof Marbacher Straße Neckar-
rems 180 € 

1.1.5.4 Bestattung unter Bäumen Friedhof Marbacher 
Straße Neckarrems 270 € 

1.1.5.5 Urnenwiese Friedhof Marbacher Straße 
Neckarrems 210 € 

1.1.6 Anonyme Erdbestattung 680 € 

1.1.7 Anonyme Urnenerdbestattung 145 € 

1.2 Zuschläge zur Bestattungsgebühr 

1.2.1 Sonderleistungen bei Bestattungen werden 
nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet. 
Für die besondere Inanspruchnahme von Per-
sonal sind für jede Stunde pro Hilfskraft anzu-
setzen 40 € 

1.2.2 Bestattungen an Sonn- und Feiertagen 50 % 

1.3 Benutzung besonderer Einrichtungen 

1.3.1 Benutzung der Aufbahrungsräume und Kühl-
einrichtungen  150 € 

1.3.2 Benutzung der Feierhalle einschließlich 
Aufsicht bei der Bestattung in der Ausseg-
nungshalle Aldingen, Aussegnungshalle Fried-
hof Marbacher Straße Neckarrems, Ausseg-
nungshalle neuer Friedhof Hochdorf  1.000 € 

1.3.3 Benutzung des  Aussegnungsbereichs ein-
schließlich Aufsicht bei der Bestattung auf den 
Friedhöfen Hochberg, Hochdorf alter Friedhof, 
Neckargröningen, Neckarrems alter Friedhof 300 € 

1.3.4 Nutzung der Katholischen Kirche Hochberg zur 
Aussegnung einschließlich Aufsicht 280 € 
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1.4 Ausgraben und Umbetten von Verstorbenen oder 
Gebeinen 
- Sargkosten und Kosten Dritter sind nicht inbegriffen - 

1.4.1 Ausgraben von Verstorbenen oder Gebeinen 700 € 

1.4.2 Ausgraben von Verstorbenen oder Gebeinen je 
Kindergrab 220 € 

1.4.3 Für das Umbetten entstehen zusätzlich noch 
die Bestattungsgebühren nach 1.1 

1.5 Ausgraben und Umbetten von Urnen 

1.5.1 Ausgraben einer Urne aus einem Grab 210 € 

1.5.2 Herausnehmen einer Urne aus einem Kolum-
barium (Urnennische) 25 € 

1.5.3 Ausgraben einer Urne aus einer besonderen 
Urnengrabanlage 

1.5.3.1 Urnenhof Aldingen und Neckargröningen 50 € 

1.5.3.2 Würfelgrabmale Aldingen 50 € 

1.5.3.3 Urnental Friedhof Marbacher Straße Neckar-
rems 50 € 

1.5.3.4 Bestattung unter Bäumen Friedhof Marbacher 
Straße Neckarrems 200 € 

1.5.3.5 Urnenwiese Friedhof Marbacher Straße 
Neckarrems 200 € 

1.5.4 Für das Umbetten entstehen zusätzlich noch 
die Grundgebühren nach 1.1 

1.6 Abräumen von Grabstellen 

1.6.1 Einzelgrab 430 € 

1.6.2 Doppelgrab 550 € 

1.6.3 Kindergrab 160 € 

1.6.4 Urnenerdgrab 230 € 

2. Grabnutzungsrechte für Wahlgräber 

Erwerb eines Nutzungsrechts auf die Dauer von 25 Jahren 
(Nutzungszeit) oder Verlängerung. Die gesetzliche Ruhezeit 
ist jeweils inbegriffen. 

2.1 Wahlerdgräber 

2.1.1 Einzelgrab 2.250 € 

2.1.2 Doppelgrab 4.500 € 

2.1.3 Urnengrab 1.800 € 
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2.2 Wahlgräber in Kolumbarien (Urnennischen) und beson-
deren Urnengrabanlagen 

2.2.1 Kolumbarium (Urnennische) 1.860 € 

2.2.2 Urnenhof Aldingen und Neckargröningen 1.440 € 

2.2.3 Würfelgrabmale Aldingen 1.860 € 

2.2.4 Urnental Friedhof Marbacher Straße Neckar-
rems 1.860 € 

2.2.5 Bestattung unter Bäumen Friedhof Marbacher 
Straße Neckarrems 1.950 € 

2.2.6 Urnenwiese Friedhof Marbacher Straße 
Neckarrems 1.500 € 

2.3 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts (Ziff. 2.1 bis 2.2) 

2.3.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.1 bzw. 2.2 

2.3.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer 
anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-
periode zur erneuten Nutzungsdauer. Ange-
fangene Monate werden voll berechnet. 

3. Grabnutzungsrechte für Reihengräber 

3.1 Erdbestattungsgräber 

3.1.1 für Personen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 1.000 € 

3.1.2 für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 600 € 

 3.1.3 anonyme Erdgräber 1.450 € 

3.2 Urnenerdgräber 

 3.2.1 Urnengrab 700 € 

3.2.2 Grabstelle im anonymen Urnengräberfeld 650 € 

 3.3 Kolumbarium (Urnennische) 1.000 € 

4. Schriftzüge für die Kolumbarien (Urnennischen) und beson-
deren Urnengrabanlagen 

 Die Kosten für die Anschaffung der Beschriftung einer Grab-
stelle in einem Kolumbarium (Urnennische) und einer beson-
deren Urnengrabanlage trägt der Gebührenschuldner. 

5. Auswärtigenzuschlag 

Zuschlag im Sinne von § 2 Friedhofsgebührensatzung zu den 
Gebühren nach B Ziffer 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3, 3.1; 3.2; 
3.3 50 % 
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6. Sonstige Leistungen 

Für Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht beson-
ders aufgeführt sind, kann - sofern nicht ausdrücklich 
Gebührenfreiheit vorgesehen ist - eine Gebühr je nach Zeit-
dauer und Art der Inanspruchnahme des Friedhofspersonals 
bzw. der Friedhofseinrichtung im Rahmen von 5 € bis 500 € 
angesetzt werden. 

 
 

§ 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung tritt am 1. Juli 2014 in 
Kraft. 

 
 
Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
 
 

Ausgefertigt: 
 
 

Remseck am Neckar,  
 
 
 
Karl-Heinz Schlumberger 
Oberbürgermeister 
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Anlage 3





 
Kalkulation der Kostenentwicklung beim Bau einer Aussegnungshalle auf dem 
Friedhof Neckargröningen 
 
 
Herstellungskosten Aussegnungshalle Hochdorf 1993 532.175,31 € 
 
Baupreissteigerung 83,6  110,0 v. H.  700.230,00 € 
 
Glockenturm 2012 49.368,65 € 
 
 
Kostenannahme bei Herstellung 2015: 750.000 € 
 
 

Jahresabschreibung Nutzungsdauer 50 Jahre 15.000 € 
Kalk. Zins  5 % aus 750.000 € 37.500 € 
Bewirtschaftungskosten 3.500 € 
Friedhofspersonal 2.500 € 
Gebäudeunterhaltung   1.500 € 

Jahreskosten 60.000 € 
 
 
Anzahl der Bestattungen mit Nutzung der Halle in Neckargröningen 
 

2011: 8 
2012: 16 
2013:   8 
Ø 32 : 3 = 10,66 Fälle/Jahr 
 
Kostenobergrenze bei angenommenen 11 gebührenpflichtigen Nutzungen für Ausseg-
nungshalle und Aufbahrung: 5.454 € 
 
Auswirkung auf aktuelle Kalkulation für Gesamteinrichtung Aussegnungshallen: 
 
Erhöhung der Kostenobergrenze von 1.291 € auf 1.823 € 

FB Finanzen, 06.05.2014 
AZ: 752.041 
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